
WIENERRATHAUSKORRESPONDENZ
Wien ,Freitag 26 .Februar 1915 .abends ,Ng .74

Zur Verordnungüber die Vorratsaufnahme .Danach§ 3der
kais .Verordnungvom21 .Februares zummindestenzweifekhaft
erscheint ,obVolksküchenundähnlichenichtgewerbsmäßige
betriebenegemeinnützigeAusspeisestellenohnebesondere
BewilligungMahlproduktein ihrem Betriebe verwendendürfen ,
hat ihnen der Magistrat diese Bewilligungfür dasWiener
Bemeindegebiet ausdrücklich erteilt .

Fernerist überAnordnungderStatthaltereidenPreßhefe¬
und Teigwaren =Fabrikantenbis auf weiteres die Verarbeitungvon
MehlgundMahlproduktenunterderBedingunggestattetworden
daßsie überdieverwendetenMengenAufzeichnungenführen

DemMagistratewurdebekannt,daßeinzelneHausbesorger
dieAnmeldeblätterüberdieVorratsaufnahmedenHausparteien
mit demBedeutenübergeben ,sie gleich auszufüllen undwieder
zurückzustellen .Ein solches Vorgehenint unstatthaft undläuft
derMagistratsverordnungdirektzuwider .Esistausdrücklich
bestimmt ,daßdie VorratsangabenachdemStandevom28 .Februaram oderzu erfolgenhat .Die/nachdem28 .FebruarauszufüllendenAnmelde
bogensind zur Wahrungdes AmtsgeheimnissesdurchdenAnmelde-¬
pflichtigen oder deøeine Mittelspersonin der Zeit vorI .
bis 5 .Februar in den in den frø von der Militärverwaltung

nichtbenötigten,nächstgelegenenSchulgebäudenabzuliefern.
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